
 

 

 

 

 

 

      

 

 

Der Gemeinderat Giswil erlässt, gestützt auf Art. 16 des Benützungsreglements für die Schulanlagen 

und Sportplätze der Einwohnergemeinde vom 21. März 2011

 

 

Tarif für die Benützung der Schulanlagen und Sportplätze

vom 25. Juli 2011 

 

 

Art. 1   Tarife 

 

 

 

Hallen 1, 2 und 1/3-Halle MZG 

2/3-Halle MZG 

3/3-Halle MZG 

Küche MZG ohne 

Mahlzeitenaufbereitung 

Küche MZG mit 

Mahlzeitenaufbereitung 

Foyer MZG 

Mehrzweckraum pro 1/3 

Garderoben/Duschen 

Galerie 

Schulzimmer/Gruppenraum 

Schulküche 

Informatikzimmer 

Handarbeitszimmer 

Foyer Halle 1 inkl. Küche 

Singsaal Schulhaus 1968 

Funkmikrofon 

Beamer 

Hartplatz 

Beachvolleyballfeld 

Spielwiese/Fussballplätze (je 

Platz) 

Aussenanlagen 

 

                                                           
1 GSR 405 

1 

 GSR 405.2

Der Gemeinderat Giswil erlässt, gestützt auf Art. 16 des Benützungsreglements für die Schulanlagen 

und Sportplätze der Einwohnergemeinde vom 21. März 20111 folgenden 

enützung der Schulanlagen und Sportplätze 

Bis 3 Std., je Std. bis 6 Std., pauschal 

Sport/ 

Kultur 

Kom-

merziell 

Sport/ 

Kultur 

Kom-

merziell

 20.00 - 100.00 250.00

30.00 - 150.00 450.00

35.00 - 200.00 650.00

- 50.00

- 150.00

- 80.00

- 40.00

- 30.00

- 200.00

- 50.00

- 100.00

- 100.00

- 100.00

- 80.00

- 30.00

- 

- 

- 50.00

- 50.00

- 50.00

 50.00

                   

GSR 405.2 

Der Gemeinderat Giswil erlässt, gestützt auf Art. 16 des Benützungsreglements für die Schulanlagen 

 Ganzer Tag, pauschal 

merziell 

Sport/ 

Kultur 

Kom-

merziell 

250.00 200.00 450.00 

450.00 300.00 750.00 

650.00 400.00 1‘050.00 

50.00 100.00 

150.00 300.00 

80.00 160.00 

40.00 80.00 

30.00 60.00 

200.00 400.00 

50.00 100.00 

100.00 200.00 

100.00 200.00 

100.00 200.00 

80.00 160.00 

30.00 60.00 

- 100.00 

- 100.00 

50.00 100.00 

50.00 100.00 

50.00 100.00 

50.00 100.00 



 2 

2
 Der Einheimischenrabatt (Giswiler Vereine) beträgt 50%. Der Rabatt für Obwaldner Vereine mit 

Giswiler Mitgliedern beträgt 20%. 
3
 Der Zuschlag für die Benützung der Anlagen zwischen 1.00 Uhr und 6.00 Uhr beträgt Fr.100.00 pro 

Stunde. 

 

Art. 2   Inkrafttreten 

Dieser Tarif tritt auf 1. August 2011 in Kraft. 

 

 

Giswil, 25. Juli 2011 

 

 

     Gemeinderat Giswil 

     Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 

 

 

 

     Bruno Enz Marco Rohrer 

 


